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Gut zu wissen

Hundenachsorge für den Fall der Fälle 
Was passiert mit Ihrem geliebten Vierbeiner bei Ihrer Urteilsunfähigkeit oder falls Sie versterben sollten?

Der Hund ist bekanntermassen der beste 
Freund des Menschen. In der Schweiz le-
ben ca. 560`000 Hunde, und der Gesamt-
bestand nimmt stetig zu. Für viele Hunde-
besitzer ist der Hund nicht nur ein guter 
Begleiter, sondern vor allem ein vollwerti-
ges Familienmitglied. Des-halb besteht ein 
wachsendes Bedürfnis nicht nur zu Leb-
zeiten der Hundehalter für eine tierge-
rechte Hundehaltung zu sorgen, sondern 
auch nach deren Ableben.

Die Rechtsstellung des Hundes
Aus rechtlicher Sicht sind Hunde als Tiere 
keine Sachen, jedoch gelten für sie die auf 
Sachen anwendbare Vorschriften. Auch 
wenn diese Einordnung der Schweizer Zi-
vilrechtsordnung auf dem ersten Blick 
nicht mit dem Stellenwert übereinstimmt, 
welche wir Hunde in unserer Ge-sellschaft 
geben, bringt sie eigentlich zum Ausdruck, 
dass Tiere als lebende und fühlende Mit-
geschöpfe betrachtet und nicht Sachen im 
Rechtssinne sind. Dies bedeutet nicht, 
dass Tiere im Rechtssinne wie eine Person 
Träger�von�Rechten�und�Pܫichten�sein�kön-
nen (sog. Rechtssubjekte), sondern als 
eine eigenständige Kategorie von Rechts-
objekten betrachtet werden, auf die sich 
die�Rechte�und�Pܫichten�des�Hundehalters�
als Rechtssubjekt beziehen. Dies ist der 
Grund, weshalb Hunde als Rechtsobjekte 
auch nicht erbfähig sind. Hunde sind somit 
Vermögenswerte, über die verfügt werden 
kann, zu Eigentum erworben und sogar 
ver-erbt werden können.

Im Fall der Urteilsunfähigkeit  
des Hundehalters
Tritt beim Hundehalter oder bei der Hunde-
halterin der Zustand der Urteilsunfähigkeit 
ein ist er oder sie nicht mehr in der Lage 
sich um seinen bzw. ihren Hund zu küm-
mern. Oft ist der Ein-tritt der Urteilsunfä-
higkeit beim Hundehalter oder bei der Hun-
dehalterin mit einem Aufenthalt in einer 
Pܫegeinstitution� verbunden.� Somit� stellt�
sich die rechtliche Frage, wer in diesem 
Fall�für�die�Obhut�und�Pܫege�des�Hundes�
zuständig ist.

Art. 374 ZGB besagt, dass der Ehegatte 
und die eingetragene Partnerin oder einge-
tragener Partner, ein Vertretungsrecht bei 
Urteilsunfähigkeit der Partnerin bzw. des 

Partners haben, sofern weder ein Vorsor-
geauftrag noch eine entsprechende Bei-
standschaft besteht. Jedoch ist der Ehe-
gatte oder der eingetragene Partner nicht 
verpܫichtet� von� seinem� Vertretungsrecht�
gebraucht zu machen, um sich um den 
Hund zu kümmern.

Um diesen Zustand der Ungewissheit zu 
verhindern, können die Hundehalter einen 
Vorsor-geauftrag errichten. Mittels Vorsor-
geauftrag kann der Hundehalter oder die 
Hundehalterin eine oder mehrere Perso-
nen benennen, die im Falle der eigenen 
Urteilsunfähigkeit, den Hund übernehmen 
und für diesen sorgen sollen. Bei der Wahl 
der passenden Person (z.B. Lebens-part-
ner, Ehegatte, Familienmitglieder, Freund, 
Nachbar, Verein, Stiftung, etc.) spielen die 
indi-viduellen Ansprüche des Hundes und 
wie diese befriedigt werden können eine 
wichtige Rolle. Deshalb ist es wichtig, dass 
die Hundehalter den Vorsorgeauftrag ge-
mäss den Bedürfnissen des Hundes er-
stellt.

Beim Ableben des Hundehalters
Verstirbt der Hundehalter oder die Hunde-
halterin, stellt der Hund als Teil des Vermö-
gens ei-nen Nachlasswert dar, das geerbt 
werden kann, weshalb sich auch in diesem 
Fall die Frage stellt, bei wem der Hund un-
terkommen und wer für ihn sorgen soll. 
Hat der Hundehalter oder die Hundehalte-
rin keine Verfügung von Todes wegen hin-
terlassen, werden die Erben gemäss der 
gesetzlichen�Erb-folge�de𿿿niert.� In� einem�
solchen Fall würden primär die Nachkom-
men des Erblassers oder der Erblasserin 
und falls keine Erben vorhanden sind, 
schliesslich das Gemeinwesen den Hund 
erben. Können sich die Erben über die Zu-
teilung des Hundes nicht einigen, entschei-
det das Gericht. Bis zur gerichtlichen Ent-
scheidung muss der Hund in einem Tier-
heim oder an mehreren unterschiedlichen 
Orten untergebracht werden. Für den 
Hund bedeutet dies Stress.

Will der Hundehalter oder die Hundehalte-
rin diese ungewisse Situation nach seinem 
bzw. ih-rem Tod vermeiden, so hat er bzw. 
sie in einer Verfügung von Todeswegen zu 
bestimmen, wer nach seinem Ableben den 
Hund erhalten soll.

Das Zentralregister für die  
Hundenachsorge
Durch den Vorsorgeauftrag und die Verfü-
gung von Todeswegen kann sichergestellt 
werden, dass der Hund im Falle der Urteils-
unfähigkeit oder im Todesfall des Halters 
oder der Halterin bei einer geeigneten Per-
son unterkommt. Auf der anderen Seite 
ändern sich die Bedürfnisse des Hundes 
mit der Zeit. Dies hat zur Folge, dass bei 
jeder Änderung des Vorsorgeauftrags und 
der Verfügung von Todeswegen strenge 
Formvorschriften eingehalten werden 
müssen. Um die laufenden und aktuellen 
Gegebenheiten und Bedürfnisse des Hun-
des unkompliziert und ohne Beachtung 
von Formvorschriften festzuhalten, kann 
die Hundehalterin oder der Hundehalter 
auf der internetbasierten Datenbank der 
Hundenachsorge (www.hundenachsorge.
ch) alle Weisungen und Anordnungen wie 
der Vorsorgebeauftragte bzw. der Ver-
mächtnisnehmer die Hundesorge wahrzu-
nehmen hat, eintragen.

FAZIT
Um sicherzustellen, dass auch im Fall der 
Urteilsunfähigkeit oder beim Ableben des 
Hunde-halters oder der Hundehalterin der 
Hund gut versorgt wird, stehen Ihnen ver-
schiedene Optio-nen zur Verfügung. Dabei 
sollten nicht nur die rechtliche Sicht, son-
dern auch das Hundewohl beachtet wer-
den. Gerne unterstützen wir Sie dabei.
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